
Verordnung des Kultusministeriums über die Pflicht zur Teilnahme am 
Unterricht und an den sonstigen Schulveranstaltungen (Schulbesuchs-
verordnung) vom 21.3.1982 (KuU S. 387); zuletzt geändert 10.5.2009 (KuU 
S. 76/2009) 
 

§ 1 Teilnahmepflicht und Schulversäumnis 

(1) Jeder Schüler ist verpflichtet, den Unterricht und die übrigen verbindlichen Veranstaltun-
gen der Schule regelmäßig und ordnungsgemäß zu besuchen und die Schulordnung einzu-
halten. Bei minderjährigen Schülern haben die Erziehungsberechtigten und diejenigen, de-
nen Erziehung oder Pflege des Kindes anvertraut ist, bei berufsschulpflichtigen Schülern 
außerdem die für die Berufserziehung der Schüler Mitverantwortlichen (Ausbildende, Dienst-
herren, Leiter von Betrieben) oder deren Bevollmächtigte dafür zu sorgen, dass die Schüler 
diesen Verpflichtungen Folge leisten. 
(2) Der Schüler ist auch bei freiwilligen Unterrichtsveranstaltungen so lange zur Teilnahme 
verpflichtet, als er nicht ordnungsgemäß abgemeldet ist. Bei den freiwilligen Unterrichtsver-
anstaltungen, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken, kann die Schule vor der 
Anmeldung des Schülers den Zeitpunkt festlegen, vor dem eine Abmeldung nicht zulässig 
ist; eine Abmeldung zum Schuljahresende ist jedoch uneingeschränkt zulässig. 
(3) Ein Schulversäumnis liegt vor, wenn ein Schüler 
seiner Teilnahmepflicht nicht nachkommt, ohne an der Teilnahme verhindert (§ 2), von der 
Teilnahmepflicht befreit (§ 3) oder beurlaubt (§§ 4 und 5) zu sein.  
(4) Für den Konfirmandenunterricht halten die Schulen in der Klassenstufe 8 den ganzen 
Mittwochnachmittag unterrichtsfrei; nach örtlicher Absprache kann dieser Nachmittag zusätz-
lich in Klasse 7 freigehalten werden. 


